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um zu einer gerechten Lösung zu kommen, verfassungswidrige Gesetze
jeweils mit sofortiger Wirkung aufzuheben. Demgegenüber ist zu er-
innern, daß die Aufhebung eines Gesetzes durch ein Erkenntnis des
Verfassungsgerichtshofes grundsätzlich nur pro futuro wirkt. Auch
dort, wo für die Wirksamkeit der Aufhebung keine Frist bestimmt
wird, wirkt die Aufhebung auf die bis dahin konkretisierten Sachver-
halte nicht zurück. Es ist verfehl~, diese einem solchen Erkenntnis
des Verfassungsgerichtshofes zukommende Wirkung als Benachteili-
gung zu bezeichnen. Die Ausnahme von der pro-futuro-Wirkung für
Anlaßfälle beruht auf dem Gedanken, daß andernfalls eine Beschwerde
sinnlos wäre, wenn sie zwar mit der Behauptung der Verfassungs-
widrigkeit des Gesetzes durchdränge, wegen der nur für die zukünftigen
Fälle geltenden Wirkung jedoch abgewiesen werden müßte. Diese
Erwägungen treffen in anderen Beschwerdefällen nicht zu. Es besteht
keine Möglichkeit, die Rückwirkung der Aufhebung eines Gesetzes
durch ein Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes über die Anlaßfälle
hinaus zu erweitern.

Die aufgehobenen gesetzlichen Bestimmungen, in deren Vollziehung
der angefochtene Bescheid ergangen ist, sind daher in ihrer Geltung
bis 31. Dezember 1966 unangreifbar und konnten für den das Jahr
1965 betreffenden Beitrag angewendet werden. Gegen die Tätigkeit
der Behörde selbst ist keinerlei Vorwurf erhoben worden.

Das Eigentum8rechr, des Beschwerdeführers ist nicht verletzt
worden, die Be8chwerde war infolgedessen als unbegründet abzu-
weisen.

5415
Salzburger Veranstaltungsgesetz 1965, LGBl. Nr. 101; Auf-
hebung des § 22 Abs. 2 lit. a und des § 26 a. Wenn ein Bundes-
gesetz oder ein Landesgesetz Angelegenheiten regelt, welche in
den eigenen Wirkungsbereich der Gemeinden fallen, so muß die
zuständige Gesetzgebung (Art. 115 Abs. 2 zweiter Satz B-VG.)
diese Angelegenheit als solche des eigenen Wirkungsbereiches
bezeichnen (Art. 118 Abs. 2 zweiter Satz B-VG.). Zum Inhalt
des § 5 Abs. 3 B-VG.-Novelle 1962; die Vorschrift des Art. 118
Abs. 2 zweiter Satz B-VG. gilt derzeit nur in Ansehung von Ge-
setzen, die mit 31. Dezember 1965 oder später in Kraft gesetzt
wurden bzw. werden; gesetzliche Regelungen, die früher als mit
31. Dezember 1965 in Kraft gesetzt worden sind, brauchen der-
zeit noch nicht dem Art. 118 Abs. 2 zweiter Satz B-VG. entspre-
chend bezeichnet zu sein; sie können wegen des Fehlens dieser
Bezeichnung derzeit nicht gemäß Art. 140 B-VG. als verfassungs-
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widrig aufgehoben werden. Eine Gesetzesstelle, die den Inhalt
einer konkreten gesetzlichen Regelung als solchen des eigenen
Wirkungsbereiches bezeichnet, obwohl dies nicht zutrifft, wider-
spricht dem Art. 118 Abs. 2 zweiter Satz B-VG. Zum Inhalt des
Begriffes "Örtliche Veranstaltungspolizei" im Sinne des Art. 118
Abs. 3 Z. 3 B-VG. Das B-VG. normiert durch die Sondervorschrift
des Art. 15 Abs. 3 B-VG. eine Ausnahme von den generellen
Vorschriften betreffend den eigenen Wirkungsbereich der Gemeinden
(Art. 118 Abs. 7 B-VG.: Art. 15 Abs. 3 B-VG.). Der Inhalt des Art.
22 B-VG. ist durch die B-VG.-Novelle 1962 offensichtlich nicht
dahingehend verändert worden, daß die im eigenen Wirkungsbereich
tätigen Gemeindebehörden zur Hilfeleistung nicht verpflichtet sind

Erk. v. 5. Dezember 1966, G 12/66, V 9/66
A. § 22 Abs. 2 lit. a und § 26 ades Salzburger Veranstaltungsgesetzes-

Anlage zur Wiederverlautbarungskundmachung der Landesregierung vom
1. Dezember 1965, LGBL für das Land Salzburg Nr.101- werden als verfassungs-
widrig aufgehoben.

Die Aufhebung tritt mit Ablauf des 30. November 1967 in Kraft. Frühere
gesetzliche Bestimmungen treten nicht wieder in Kraft.

Der Landeshauptmann ist zur unverzüglichen Kundmachung des Auf-
hebung im Landesgesetzblatt verpflichtet.

B. Dem Antrag der Bundesregierung, der Verfassungsgerichtshof wolle
I. gemäß § 10 des Wiederverlautbarungsgesetzes, BGBL Nr. 114/1947,

aussprechen, daß bei der Wiederverlautbarung des Salzburger Veranstal-
tungsgesetzes durch die Kundmachung der Salzburger Landesregierung vom
1. Dezember 1965, LGBL Nr. 101, die Grenzen der durch § 2 des Wiederver-
lautbarungsgesetzes erteilten Ermächtigung dadurch überschritten wurden,
daß

a) im § 12 die Worte "im Wirkungsbereich einer Bundespolizeibehörde
aber bei dieser";

b) im § 13 Abs. 2 der Klammerausdruck "die Bundespolizeibehörde"
sowie die Worte "und hievon die Bezirksverwaltungsbehörde (die Bundes-
polizeibehörde überdies den Bürgermeister) zu verständigen";

c) im § 14 Abs. 1 der Klammerausdruck "die Bundespolizeibehörde":
d) sowie der gesamte § 14 Abs. 2

im Text des wiederverlautbarten Salzburger Veranstaltungsgesetzes 1965
beibehalten wurden, obgleich diese Bestimmungen mit 31. Dezember 1965
gemäß § 5 Abs. 1 der Bundesverfassungsgesetz-Novelle 1962, BGBL Nr. 205,
außer Kraft getreten sind;

11. gemäß § 10 Abs. 2 des Wiederverlautbarungsgesetzes die unter I.
angeführten Bestimmungen des wiederverlautbarten Salzburger Veranstal-
tungsgesetzes 1965 als gesetzwidrig aufheben, wird keine Folge gegeben.

Entscheidungsgründe :
Erster Teil

Die Bundesregierung hat den Antrag gestellt, der Verfassungs-
gerichtshof wolle "gemäß Art. 140 B-VG. den § 22 Abs. 2 lit. asowie
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den § 26 ades Salzburger Veranstaltungsgesetzes 1965, LGBl. NI'. 101,
als verfassungswidrig aufheben".

Das Salzburger Veranstaltungsgesetz 1965 (in den nachstehenden
Ausführungen kurz bezeichnet: VGes. 1965) ist der Wiederverlaut-
barungskundmachung der Landesregierung vom 1. Dezember 1965,
LGBl. NI'. 101, als Anlage beigefügt.

Die Gesetzf.,sstellen, die Gegenstand des Antrages der Bundes-
regierung sind, sind durch Art. I Z. 7 und 11 der Veranstaltungs-
gesetz-Novelle 1965, LGBl. NI'. 99 (in den nachBtehenden Ausfüh-
rungen kurz bezeichnet: VGes.-Nov. 1965), geschaffen worden; sie
sind "mit 31. Dezember 1965 in Kraft" getreten (Art. II Abs. 1
leg. cit.).

Die Wiederverlautbarungskundmachung ist "mit 1. Jänner 1966
in Kraft getreten" (Art. IV der Kundmachung).

Erster Abschnitt
(Zu § 26 a VGes. 1965)

Die Bundesregierung ist der Meinung, § 26 a VGes. 1965 beziehe
sich u. a. auch auf die im § 16 Abs. 3 und 5 leg. cit. normierte Zu-
ständigkeit der Gemeinde. Die im § 16 normierte Materie gehöre je-
doch nicht zum Bereich der örtlichen Veranstaltungspolizei und könne
überhaupt nicht dem eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde zuge-
rechnet werden. Die im § 26 a getroffene Festßtellung, daß alle nach
dem Gesetz der Gemeinde oder ihren Organen zukommenden Auf-
gaben und Befugnisse in deren eigenen Wirkungsbereich fallen, erweise
sich somit als verfassungswidrig.

Hierüber hat der Verfassungsgerichtshof erwogen:
1. 1. Wenn ein Bundesgesetz oder ein Landesgesetz Angelegen-

heiten regelt, welche in den eigenen Wirkungsbereich der Gemeinden
fallen, so muß die zuständige Gesetzgebung (Art. 115 Abs. 2 zweiter
Satz B-VG.) diese Angelegenheit als solche des eigenen Wirkungs-
bereiches bezeichnen (Art. 118 Abs. 2 zweiter Satz B-VG.). Dies er-
gibt sich vor allem aus dem Umstand, daß sich das Wort "derartige"
im zitierten zweiten Satz auf die Generalklausel im ersten Satz des
Art. 118 Abs. 2 B-VG. bezieht, und aus dem weiteren Umstand, daß
die in Art. 118 Abs. 3 B-VG. demonstrativ aufgezählten Tatbestände
durch das Wort "insbesondere" in der Einleitung des Art. 118 Ab':'!.3
als unter die Generalklausel fallend bezeichnet werden.

Dies bedingt, daß bei der Erlassung eines jeden Bundes- und eines
jeden Landesgesetzes vom zuständigen Gesetzgeber geprüft werden
muß, ob und inwieweit die im Gesetz geregelten Angelegenheiten
solche des eigenen Wirkungsbereiches sind oder nicht sind.
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2. a) Diese Prüfung muß in Anwendung der den eigenen Wirkungs-
bereich abstrakt umschreibenden Normen de8 auf Grund der Vor-
schriften des Art. 118 Abs. 2 erster Satz und Art. 118 Abs. 3 B-VG.
erlassenen Gemeinderechts (Art. 115 Abs. 2 erster Satz B-VG. und
§ 5 Abs. 1 B-VG.-Nov. 1962) getroffen werden.

b) Daß das Gemeinderecht den eigenen Wirkungsbereich mit ab-
strakt formulierten Tatbeständen umschreiben muß und diese Um-
schreibung nicht auch dadurch vornehmen kann, daß es den Inhalt
bestimmter gesetzlicher Regelungen als zum eigenen Wirkungsbereich
gehörend bezeichnet, ergibt sich aus der Gegenüberstellung der Vor-
schriften in Art. 115 Abs. 2 erster Satz und Art. 118 Abs. 2 erster
Satz zusammen mit Art. 118 Abs. 3 B-VG. und § 5 Abs. 1 B-VG.-Nov.
1962 einerseits und der Vorschriften in Art. 115 Abs. 2 zweiter Satz
und Art. 118 Abs. 2 zweiter Satz B-VG. sowie § 5 Abs. 3 B-VG.-Nov.
1962 anderseits. Es steht also z. B. dem Land als Gemeinderechts-
gesetzgeber nicht zu, den Inhalt einer konkreten bundesgesetzlichen
Regelung - etwa den Inhalt bestimmter Stellen eines Ge8undheits-
polizeigesetzes - als in den eigenen Wirkungsbereich fallend zu be-
zeichnen. Dies könnte zuständigerweise nur der in Art. 115 Abs. 2
zweiter Satz B-VG. bezeichnete Bundesgesetzgeber in Entsprechung
des Art. 118 Abs. 2 zweiter Satz B-VG. tun.

3. a) Der Wortlaut der in Art. 118 Abs. 2 erster Satz B-VG. zu-
sammen mit der in Art. 118 Abs. 3 B-VG. mthaltenen Regelung schließt
es aus, daß eine Angelegenheit, die weder im Art. 116 Abs. 2 B-VG.
angeführt ist noch zu einem der Tatbestände in Art. 118 Ab:".3 B-VG.
gehÖl t noch von der Generalklausel des Art. 118 AbB. 2 erster Satz
B-VG. erfaßt wird, eine solche des eigenen Wirkungsbereiches ist; die
Gemeinderechtsgesetzgebung (Art. 115 Abs. 2 erster Satz B-VG.)
kann daher den eigenen Wirkungsbereich nicht über die durch Art. 118
Abo;. 2 erster Satz B-VG. zusammen mit Art. 118 Ab:". 3 B-VG. ge-
zogenen Grenzen hinaus erweitern .

.b) Daraus ergibt sich auch, daß durch eine Bezeichnung gemäß
Art. 118 Ab.,. 2 zweiter Satz B-VG. der eigene Wirkungsbereich, wie er
in Art. 118 Abs. 2 erster Satz B-VG. zusammen mit Art. 118 Ab... 3
B-VG. umschrieben ist, nicht erweitert werden darf.

n. Aus § 5 Abs. 3 B-VG.-Nov. ergibt sich:
1. Die Vorschrift des Art. 118 Abs. 2 zweiter Satz B-VG. gilt

derzeit nur in Ansehung von Gesetzen, die mit 31. Dezember 1965
oder später in Kraft gef>etzt wurden bzw. werden. Er ..t mit dem ge-
nannten Tag sind nämlich die früheren Vorschriften über den selb-
f'otändigen Wirkungskrei" der Gemeinden im Sinne des Art. V Reichs-
gemeindegesetz außer Kraft getreten und die den eigenen Wirkungs-
bereich abstrakt umschreibenden Normen des auf Grund der Vor-
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schriften des Art. 118 Abs. 2 erster Satz B-VG. mit Art. 118 Abs. 3
B-VG. erlassenen Gemeinderechts in Kraft getreten (vgl. § 5 Abs. 1
und 2 B-VG.-Nov. 1962).

2. Ge"etzliche Regelungen, die früher als mit 31. Dezember 1965
in Kraft gesetzt worden sind (im folgenden kurz bezeichnet: Alt-
bestandgesetze),brauchen derzeit noch nicht dem Art. 118 Abs. 2
zweiter Satz B-VG. entbprechend bezeichnet zu bein; sie können wegen
des Fehlens dieser Bezeichnung derzeit nicht gemäß Art. 140 B-VG.
als verfassungswidrig aufgehoben werden.

3. Wurde ein Altbestandgesetz mit 31. Dezember 1965 geändert
oder wurde bzw. wird es später geändert; so muß gleichzeitig damit
auch hinsichtlich des geänderten Inhaltes die unter P. I Z. 1 bezeich-
nete Prüfung vorgenommen worden sein bzw. vorgenommen werden
und es muß der Inhalt, falls festgestellt wurde bzw. wird, daß er zum
eigenen 'Virkungsbereich gehört, als solcher bezeichnet worden sein
bzw. werden.

4. Soweit der Inhalt eines Altbestandgesetzes nicht durch ein
Gesetz, das spätestens bis 31. Dezember 1968 erlassen wird, verändert
wird, muß er durch ein ebenfalls bpätestens bis 31. Dezember 1968
von der zuständigen Gesetzgebung (Art. 115 Abs. 2 zweiter Satz
B-VG.) zu erlabsendeb Gesetz als solcher des eigenen Wirkungsbereiches
bezeichnet werden, soweit er tatsächlich zum eigenen Wirkungsbereich
gehört (vgl. Pkt. I Z. 1).

III. 1. Die Regelung des in Prüfung stehenden § 26 a VGes. 1965
ist - es wurde bereits darauf hingewiesen - mit 31. Dezember 1965
in Kraft getreten. Sie besagt, daß der Inhalt jener Regelungen des
Salzburg er Veranstaltungsgesetzes, deren VOllziehung durch das Ge-
setz der Gemeinde bzw. ihren Organen übertragen ist, in den eigenen
Wirkungsbereich im Sinne der Bestimmungen deb § 16 Abs. 1 und 2
Salzburger Gemeindeordnung 1965, LGBl. Nr. 63 (in den nach-
stehenden Ausführungen kurz bezeichnet: GO. 1965), und des § 38
Abs. 1 bis 2 Salzburger Stadtrecht 1966, LGBl. Nr. 47 (in den nach-
stehenden Ausführungen kurz bezeichnet: StR. 1966), fällt. Es handelt
sich um die Regelungen, die gemäß den Bestimmungen der §§ 12 und 13
(betreffend die Entgegennahme und Behandlung von Veranstal-
tungsanmeldungen), des § 14 (betreffend die Untersagung einer Ver-
anstaltung), des § 16 Abs. 3 lit. b (betreffend die Genehmigung einer
Betriebsstätte durch die Gemeinde), des § 18 Abs. 3 (betreffend die
Vidierung von Bewilligungsbescheiden) und des § 22 Abs. 2 lit. a
(betreffend die Überwachung von Veranstaltungen) von der Gemeinde
(dem Bürgermeister) zu vollziehen ,dnd.

2. a) Der gemäß § 22 Abs. 2 lit. a VGes. 1965 vom Bürgermeister
zu vollziehende Gesetzebinhalt, der gemäß § 26 a u. a. auch zum eigenen
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Wirkungsbereich gehört, ist erst durch die VGes.-Nov. 1965 mit 31. De·
zember 1965 in Kraft gesetzt worden. Es handelt sich also um eine
Neuregelung gemäß den Ausführungen unter Pkt. II Z. 1. Dies gilt
auch für § 16 Abs. 3 lit. bIeg. cit.

b} Im übrigen ist der vom § 26 a erfaßte Gesetzesinhalt bereits
vor dem 31. Dezember 1965 in Kraft gestanden, er ist durch VGes.-Nov.
1965 nicht verändert worden. Diesbezüglich liegt eine Anpassungs-
regelung im f'inne des § 5 Abs. 3 B-VG.-Nov. 1962 vor (vgl. oben Pkt. II
Z.4).

c} Es ist zweckmäßig, festzustellen, daß es sich bei der Vorschrift
des § 26 a um keine auf Grund des Art. 118 Abs. 2 erster Satz B-VG.
und des Art. 118 Abs. 3 B-VG. erfließende Gemeinderechtsregelung
(Art. 115 Abs. 2 erster Satz B-VG.) handeln kann. Die Gemeinde-
rechtr'>Vorschriften können - wie oben ausgeführt (vgl. Pkt. I Z. 2
lit. b) - den eigenen "Wirkungsbereich nämlich nur abstrakt um-
schreiben.

Hier handelt es sich eindeutig um die Bezeichnung des Inhaltes
einer konkreten lande;;gesetzlichcn Regelung als solchen de~ eigenen
Wirkungsbereiches, somit um eine Regelung, die nicht in Handhabung
der Zuständigkeit des Landes gemäß Art. 115 Abs. 2 erster Satz
B-VG., sondern nur in Handhabung der in Art. 115 Abs. 2 zweiter
Satz B-VG. bezeichneten Zuständigkeit der. Anordnung des Art. 118
Ahs. 2 zweiter Satz B-VG. folgend erflossen sein kann.

IV. 1. Eine Gesetzesstelle, die den Inhalt einer konkreten ge"etz-
lichen Regelung als solchen des eigenen Wirkungsbereiches bezeichnet,
obwohl dies nicht zutrifft, widerspricht der Verfassungsvor"chrift des
Art. 118 Abs. 2 zweiter Satz B-VG. (vgl. Pkt. I Z. 1 und Z. 3 lit. b).

Dies gilt nicht nur dann, wenn eine Neuregelung bezeichnet wird,
wie dies hier in bezug auf den von der Zuständigkeits bestimmung des
§ 16 Abs. 3 lit. b und des § 22 Abs. 2 lit. a erfaßten Gesetzesinhalt der
Fall ist (vgl. Pkt. III Z. 2 lit. a). Dies gilt auch dann, wenn sich - wie
hier in bezug auf den übrigen in Rede stehenden Gesetzesinhalt (vgl.
Pkt. III Z. 2 lit b) die Bezeichnung ausschließlich auf die Materie einer
konkreten Gesetzesregelung bezieht, die zum Altbestand zählt (vgl.
Pkt. II Z. 4), die Bezeichnung abo bloß im Hinblick auf das An-
passungsgebot gemäß § 5 Abs. 3 B-VG.-Nov. 1962 vorgenommen wird.
Es is~ nämlich unvorstellbar, der Vorschrift des § 5 Abs. 3 B-VG.-Nov.
1962 einen Inhalt beizumessen, der es erlauben würde, bis zum 31. De-
zember 1968 dem Art. 118 Abs. 2 zweiter Satz B-VG. widersprechende
Anpassungsvorschriften zu erlassen Dies ergibt sich nicht nur aus
dem Wort "spätestens" vor dieser Datumsangabe, sondern auch aus
dem Zweck der Regelung des § 5 Abs. 3 B-VG.-Nov. 1962.
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2. Gemäß § 14 VGes. 1965 hat der Bürgermeister die Abhaltung
einer als nichtbewilligungspflichtig angemeldeten Veranstaltung zu
untersagen, wenn

a) die Veranstaltung einer Bew-illigung bedarf;
b) die Veranstaltung verboten ist;
c) die für die Veranstaltung in Aus;,icht genommene Betrieb;,stätte

für die Abhaltung der Veranstaltung nicht geeignet erscheint;
d) Tatsachen vorliegen, welche die Annahme rechtfertigen, daß

die Abhaltung der Veranstaltung zu Unsittlichkeiten Anlaß geben
oder daß durch die Abhaltung der Veranstaltung die öffentliche Ruhe,
Ordnung und Sicherheit gefährdet werden könnte.

Die Zuständigkeit gemäß lit. b bis d erstreckt sich jedenfalls auf
alle Veranstaltungen, die nicht als "Theater-, VarietlJ-, Kabarett-
und Zirkusvorstellungen" zu qualifizieren sind und nicht "im Umher-
ziehen" abgehalten werden; dies ergibt ;,ich aus § 4 Abs. 1. Darunter
fallen offenkundig auch Veranstaltungen, deren Art und Umfang es
ausschließt, daß die diesbezügliche veran8taltungspolizeiliche Tätigkeit
eine bloß örtliche ist. "Örtliche Veranstaltungbpolizei" im Sinne der
Regelungen des § 16 Abs. 2 Z. 3 GO. 1965 und des § 38 Ab;,. 2 Z. 3
StR. 1966 (Art. 118 Abs. 3 Z. 3 B-VG.) ü,t nämlich nur jener Teil der
Veranstaltung;,polizei, der im "ausschließlichen oder überwiegenden
Intere8;,e der in der Gemeinde verkörperten örtlichen Gemeinschaft
gelegen und geeignet ist, durch die Gemein;,chaft innerhalb ihrer
örtlichen Grenzen besorgt zu werden". Die8 ergibt 8ich au;, der De-
finition des Begriffes "örtliche Sicherheitspolizei" in Art. 15 Ab". 2
B-VG. im Zusammenhang mit der Generalklausel betreffend den
eigenen Wirkungsbereich in § 16 Abs. 1 GO. 1965, § 38 Abs. 1 StR.
1936 und Art. 118 Abs. 2 erster Satz B-VG. E8 gibt nun aber offen-
kundig Veranstaltungen, die zwar anmeldullgspflichtig sind, die zu
untersagen aber nicht bloß im Interesse der Gebietskörperschaft
"Gemeinde" gelegen ist. Es genügt beispielsweü,e, auf einen Vortrag
hinzuwei;,en, der weder unter da;, Vel'sammlung8gesetz noch unter
das Verein8gesetz, sondern unter das Veranstaltungsgesetz fällt und
der zu unter8agenist, weil "Tatsachen vorliegen, welche die Annahme
rechtfertigen", daß durch seine Abhaltung die "öffentliche Ruhe,
Ordnung und Sicherheit" weit über die Grenzen der Gebietskörper-
schaft "Gemeinde" hinaus gefährdet werden könnten (;,iehe § 14
Abs. 1 lit. d), so daß die Unter8agung nicht im ausschließlichen oder
überwiegenden Interesse der örtlichen Gemeinschaft liegt.

§ 26 a bezeichnet also in der aufgezeigten Beziehung einen Gesetze;,-
inhalt ab in den eigenen Wirkungsbereich fallend, der nicht zum
eigenen Wirkungsbereich gehört.
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3. Daram, ergibt sich, daß § 26 a jedenfalls wegen dieser Bezeich.
nung verfassungswidrig ist.

V. Es i"t zweckmäßig, festzustellen, daß § 26 a auch in Verbindung
mit § 22 lit. a der Vorschrift des Art. 118 Abs. 2 zweiter Satz B-VG.
widerspricht. Dies aus folgenden Gründen:

1. § 26 a enthält im Hinblick auf § 22 Abs. 2 lit. a die Be",timmung,
daß in den eigenen Wirkungsbereich die Überwachung der Veranstal-
tungen so weit fällt, als 8ie durch die Gemeinde mit eigenen Kräften
und innerhalb ihrer örtlichen Grenzen besorgt werden kann. Sitz der
Bezeichnungsregelung (Art. 118 Abs. 2 zVieiter Satz B-VG.) ist aU8-
bchließlich § 26 a, nicht auch § 22. § 22 Abs. 2 enthält lediglich eine
ZuständigkeiLs bestimmung.

2. a) Die Anordnung des Art. 118 Abs. 2 zweiter Satz B-VG. ver-
pflichtet den Gesetzgeber (Art. 115 Abs. 2 zweiter 8atz B-VG.), selbst
die Prüfung und Feststellung gemäß Pkt. I Z. 1 und 2 vorzunehmen.
Es wäre verfassungswidrig, würde der Gesetzgeber bloß anordnen,
der Ge",etzesinhalt gehöre so weit zum eigenen Wirkungsbereich,
als er von der Generalklausel des § 16 Abs. 1 GO. 1965 und des § 38
Abs. 1 StR. 1966 (Art. 118 Abs. 2 er!5ter Satz B-VG.) erfaßt wird; er
würde nämlich dadurch die umschriebene Prüfung und Festbtellung
(Subsumption des konkreten Ge8etzesinhaltes unter die Generalklausel)
der Vollziehung überlassen. Dies gilt gleichermaßen auch hinsichtlich
der Subsumption de", konkreten Gebetzesinhaltes unter den Begriff
"örtlich", soweit er den Inhalt einiger der abstrakt umschriebenen
Tatbebtände des § 16 Ab". 2 GO. 1965 und des § 38 Abs. 2 StR. 1966
(Art. 118 Ab<,;.3 B-VG.) mitbestimmt. Der Begriffsinhalt deckt, sich
nämlich, wie oben festgestellt (Pkt. IV Z. 2), mit dem Inhalt der
Generalkla usel.

Nun haben die Worte "soweit die Überwachung durch eigene
Kräfte der Gemeinde und innerhalb ihrer örtlichen Grenzen besorgt
werden kann" in § 22 Ab8. 2 lit. a im wesentlichen den Inhah, den die
Generalklausel mit den Worten "geeignet 8ind, durch die Gemein-
schaft innerhalb ihrer örtlichen Grenzen besmgt zu werden" um-
schreibt.

Der Gesetzgeber hat alE>oim § 26 a diesbezüglich die Feststellung
gemäß Pkt. I Z. 1 nicht selbst getroffep ; er überläßt es der Vollziehung,
die Entscheidung im Einzelfall zu treffen. Insoweit widerspricht die
Regelung also der Vorschrift des Art. 118 Abs. 2 zweiter Sat~ B·VG.

b) Außerdem widerspricht der in Rede stehende, durch den Hinweis
auf § 22 Abs. 2 lit. a bestimmte Inhalt des § 26 a der Anordnung des
Art. 118 Abs. 2 zweiter Satz B-VG. deswegen, weil durch ihn auch jene
Überwachung als eine Angelegenheit des eigenen Wirkungsbereiches
bezeichnet wird, die nicht bloß im ausschließlichen oder überwiegenden
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Interesse der in der Gemeinde verkörperten Gemeinschaft liegt, sondern
auch jene, die im ausschließlichen oder überwiegenden übergemeind-
lichen Interesse liegt. Es sei hier wiederum beispielsweise auf eine
Vortragsveranstaltung hingewiesen, deren Überwachung im über-
wiegend staatspolizeilichen Interesse, das eindeutig übergemeindlich
ist, liegen kann (vgl. § 14 Abs. 1 lit. d, § 24 Abs. 3).

c) Der durch den Hinweis auf die Zuständigkeitsregelung des
§ 22 Abs. 2 lit. a bestimmte Inhalt des § 26 a widerspricht also in der
dargestellten Hinsicht (lit. a und b) der Verfassungsanordnung des
Art. 118 Abs. 2 zweiter S'ttz B-VG.

VI. Da der unter Pkt. IV und V umschriebene, verfassungswidrige
Inhalt des § 26 a nicht für sich allein aus dem Gesetzestext herausgelöst
werden kann, ist die ganze Gesetzesstelle als verfassungswidrig aufzu-
heben.

Es braucht nicht untersucht zu werden, ob die Gesetzesstelle auch
noch in anderer Beziehung verfassungswidrig ist.

Zweiter Abschnitt

(Zu § 22 Abs. 2 lit. a VGes. 1965)
Die Bundesregierung ist der Meinung, § 22 Abs. 2 lit. a habe zwar

das Gebot des § 5 Abs. 3 B-VG.-Nov. 1962 "nicht ordnungsgemäß ver-
wirklicht" ; es könne abel' dieser Vorwurf der Verfassungswidrigkeit erst
mit Ablauf des 31. Dezember 1968 erhoben werden. Die Bundesregie-
rung ficht daher die Gesetzesstelle nur mit der Begründung an, sie
widerspreche der Vorschrift des Art. 83 Abs. 2 und des Art. 18 Abs. 1
B-VG., weil sie "die Zuständigkeit des Bürgermeisters nicht in einer
jeden Zweifel ausschließenden Weise" umschreibe.

Hinsichtlich des in § 5 Abs. 3 B-VG.-Nov. 1962 liegenden Gebotes
wird auf die vorstehenden Ausführungen im ersten Abschnitt tins-
besondere Pkt. II) verwiesen.

§ 22 Abb. 2 lit. a ist aus folgenden Gründen verfassungswidrig:
Gegenstand der in der Gesetzesstelle geregelten Zuständigkeit sind,

jedenfalls teilweise, Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches.
Die nachstehenden Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf die
Zuständigkeit zur in den eigenen Wirkungsbereich fallenden Über-
wachung.

Durch § 22 Abs. 2 lit. a wird nicht nur die innergemeindliche Zu-
ständigkeit festgelegt, sondern in Verbindung mit lit. b auch die Zu-
ständigkeit gegenüber der Bezirksverwaltungsbehörde abgegrenzt.
Die Grenze der Zuständigkeit zwischen Organen der Gemeinde einer-
seits und außergemeindlichen Behörden anderseits fällt, soweit
Gegenstand der Zuständigkeit der Gemeindeorgane die Vollziehung
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von Vorschriften ist, deren Materie zum eigenen Wirkungsbereich
gehört, mit der Grenze des eigenen Wirkungsbereiches zusammen -
die Zuständigkeiten im aufsichtsbehördlichen Verfahren (Art. 119 a
B-VG.) bleiben hier außer Betracht. Diese Grenze des eigenen Wir-
kungsbereiches ist gemäß der Vorschrift des Art. 118 Abs. 2 zweiter
Satz B-VG. zu bezeichnen. In Angelegenheiten des eigenen Wirkungs-
bereiches bestimmt also die gemäß Art. 115 Abs. 2 zweiter Satz B-VG.
zuständige Bundes- oder Landesgesetzgebung auf Grund der Anord-
nung des Art. 118 Abs. 2 zweiter Satz B-VG. die sachliche Grenze,
während die Gemeinderechtsgesetzgebung (Art. 115 Abs. 2 erster
Satz B-VG.) bestimmt, welche Organe der Gemeinde zur Vollziehung
der so abgegrenzten Materie zuständig sind.

Da die Abgrenzung der im eigenen Wirkungsbereich wahrzuneh-
menden Überwachungsaufgaben hier - wie im ersten Abschnitt
unter Pkt. V ausgeführt - verfassungswidrigerweise erfolgt ist,
ist somit notwendigerweise auch die durch § 22 Abs. 2 lit. a zusammen
mit lit. b gezogene Zuständigkeitsgrenze zwischen dem Bürgermeister
einerseits und der Bezirksverwaltungsbehörde anderseits ver-
fassungswidrig.

Die Gesetzesstelle ist daher allein schon aus diesem Grunde aufzu-
heben. Es braucht nicht untersucht zu werden, ob die Regelung
etwa auch noch aus anderen Gründen verfassungswidrig ist.

Zweiter Teil

A. Die Bundesregierung hat außerdem den Antrag gestellt, der
Verfassungsgerichtshof wolle

1. gemäß § 10 des Wiederverlautbarungsgesetzes, BGBI. NI'. 114/
1947, aussprechen, daß bei der Wiederverlautbarung des Salzburger
Veranstaltungsgesetzes durch die Kundmachung der Salzburger
Landesregierung vom 1. Dezember 1965, LGBI. NI'. 101, die Grenzen
der durch § 2 des Wiederverlautbarungsgesetzes erteilten Ermächti-
gung dadurch überschritten wurden, daß

a) im § 12 die Worte "im Wirkungsbereich einer Bundespolizei-
behörde aber bei dieser";

b) im § 13Abs. 2 der Klammerausdruck "die Bundespolizeibehörde"
sowie die Worte "und hievon die Bezirksverwaltungsbehörde (die
Bundespolizeibehörde überdies den Bürgermeü,ter) zu verständigen";

c) im § 14 Abs. 1 der Klammerausdruck "die Bundespolizei-
behörde" ;

d) sowie der gesamte § 14 Abs. 2
im Text des wiederverlautbarten Salzburger Veranstaltungsgesetzes
1965 beibehalten wurden, obgleich diese Bestimmungen mit 31. De-
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zember 1965 gemäß § 5 Abs. 1 der Bundeb-Verfassungsgesetznovelle
1962, BGBL NI'. 205, außer Kraft getreten sind;

II. gemäß § 10 Abs. 2 des Wiederverlautbarungsgesetzes die
unter I. angeführten Bestimmungen des wiederverlautbarten Salz-
burger Veranstaltungsgesetzes 1965 als gesetzwidrig aufheben.

Die Bundesregierung ist - so führt sie in der Begründung ihres
Antrages aus - der Meinung, daß landesgesetzliche Bestimmungen, die
in Angelegenheiten der örtlichen Veranstaltungspolizei einen Wir-
kungsbereich der Bundespolizeibehörde begründet haben, gemäß § 5
Abs. 2 der Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1962 mit 31. Dezember
1965 außer Kraft getreten sind (daß im Antragswortlaut der Abs. 1
des § 5 B-VG.-Nov. 1962zitiert ibt, ist schon allein deswegen nicht erheb-
lich, weil Abs. 1 und Abs. 2 keine widersprechende, sondern eine ein-
heitliche Regelung enthalten). Im § 12 und im § 14 Abs. 1 VGes. 1965
liege eine solche Bestimmung. Eine allgemeine Verständigungspflicht,
wie sie die §§ 13 Abs. 2 und 14 Abs. 2 VGes. 1965 normieren, sollte
durch den Art. 119 a Abs. 4 B-VG. offenbar ausgeschlossen werden.
Somit seien die genannten Bestimmungen des VGes. 1965 ebenfalls
gemäß § 5 Abs. 2 der Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1962 mit
31. Dezember 1965 außer Kraft getreten.

Gleichwohl seien alle genannten Bestimmungen in die Wieder-
verlautbarung des Salzburger Veranstaltungsgesetzes durch die
Kundmachung vom 1. Dezember 1965, LGBL NI'. 101, aufgenommen
worden. Dadurch seien die Grenzen der durch § 2 des Wiederverlaut-
barungsgesetzes erteilten Ermächtigung überschritten worden.

B. Hierüber hat der Verfassungsgerichtshof erwogen:

1. Es ist zweckmäßig, zunächst zu untersuchen, ob tatsächlich -
wie die Bundesregierung vermeint und gegen § 12 sowie § 14 Abs. 1
einwendet -Aufgaben der örtlichen Veranstaltungspolizei nur auf dem
im Art. 118 Abs. 7 B-VG. bezeichneten Wege, nicht aber durch Landes-
gesetz in die Zuständigkeit einer Bundespolizeibehörde übertragen
werden dürfen.

Die.B-VG.-Nov. 1962 hat zwar die Regelung des Art. 118 Abs. 7
B-VG. geschaffen, gemäß der die Besorgung einzelner Angelegenheiten
des eigenen Wirkungsbereiches auf Antrag einer Gemeinde durch
Verordnung auf eine staatliche Behörde übertragen werden kann.
Sie hat aber die Vorschrift des Art. 15 Abs. 3 B-VG. nicht verändert,
gemäß der die Landesgesetzgebung in Angelegenheiten des Veranstal-
tungsrechtes für den örtlichen Wirkungsbereich von Bundespolizei-
behörden diesen wenigstens die Überwachung von Veranstaltungen,
soweit sie sich nicht auf betriebstechnische, bau- und feuerpolizeiliche
Rücksichten erstreckt, und die Mitwirkung in erster Instanz bei der
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Verleihung von Berechtigungen, die in solchen Gesetzen vorgesehen
werden, zu übertragen hat. Keine der Bestimmungen der B·VG.-Nov.
1962 bringt etwa zum Ausdruck, daß auf Angelegenheiten, die gemäß
Art 15 Abs. 3 B·VG. den Bundespolizeibehörden zur Besorgung bzw.
zur Mitwirkung übertragen werden müssen, die Regelung des Art. 118
Abs. 2 und 3 B·VG. nicht zutreffen kann.

Art. 15 Abs. 3 B·VG. unterscheidet nicht zwischen örtlicher Ver-
anstaltungspolizei und überörtlicher Veranstaltungspolizei. Er ordnet
für beide Teile der Veranstaltungspolizei an, daß die oben bezeichneten
Überwachungsaufgaben und die Mitwirkung bei der Erteilung von Be-
rechtigungen der Bundespolizeibehörde übertragen werden müssen,
und er ermöglicht es, daß aus beiden Teilen der Veranstaltungspolizei
weitere Aufgaben der Bundespolizeibehörde übertragen werden können,
wafs sich aus dem Wort "wenigstens" ergibt.

Das Bundes· Verfassungsgesetz normiert also durch die Sonder.
vorschrift des Art. 15 Abfs.3 B-VG. eine Ausnahme von den generellen
Vorschriften betreffend den eigenen WirkungsberE:)ichder Gemeinden.

Der in Rede stehende von der Bundesregierung behauptete Wider-
spruch des § 12 und des § 14 Abs. 1 VGes. 1965 zur B·VG.-Novelleliegt
demnach nicht vor.

n. Es ist noch die Frage zu beantworten, ob - wie die Bundes-
regierung vermeint - Art. 119 a Abs. 4 B·VG. tatsächlich eine Ver-
ständigungspflicht, wie bie in § 13 Abs. 2 und § 14 Abs.2 VGes. 1965
normiert i'lt, ausschließt.

Zunächst ist festzustellen, daß die durch die angefochtenen Ge-
setzesstellen angeordnete Verständigung als Hilfeleistung im Sinne des
Art. 22 B·VG. zu qualifizieren ist. Es handelt sich nicht um eine Ver-
ständigung der Aufsichtsbehörde. Dies ergibt sich allein schon daraus,
daß die Verständigungspflicht nicht nur den Bürgermeister, sondern
auch die Bundespolizeibehörde trifft; auf diese Behörde können aber
die Regelungen der B·VG.·Nov. 1962 nicht zutreffen. Dazu kommt,
daß der Zweck der Regelung unschwer zu erkennen ist, der es aus-
schließt, in der Verständigung etwas anderes als eine Hilfeleistung
im Sinne deb Art. 22 B·VG. zu erblicken. Die verständigten Behörden
sollen in die Lage versetzt werden, ihrerseits etwa erforderliche Maß·
nahmen zu treffen bzw. bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben in
Rechnung stellen zu können, daß die angemeldete Veranstaltung nicht
stattfinden darf.

Der Inhalt des Art. 22 B·VG. ist durch die B·VG.·Novelle offensicht-
lich nicht dahingehend verändert worden, daß die im eigenen Wir-
kungsbereich tätigen Gemeindebehörden zur Hilfeleistung nicht ver-
pflichtet sind.
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Es kann daher die in den §§ 13 Abs. 2 und 14 Abs. 2 VGes. 1965
geregelte Hilfeleistung auch nicht der B-VG.-Nov. 1962 widersprechen.

IH. Auch in anderer Beziehung ist ein Widerspruch der in Prüfung
stehenden Vorschriftsstellen zur B-VG.-Nov. 1962 nicht hervorge-
kommen.

IV. Da ein Widerspruch der im Antrag der Bundesregierung be-
zeichneten Stellen der Anlage zur Wiederverlautbarungskundmachung
zur B-VG.-Nov. 1962 nicht vorliegt, sind diese Stellen auch nicht von
der Vorschrift des § 5 Abs. 2 B-VG.-Nov. 1962 erfaßt worden.

Daraus ergibt sich, daß die in Rede stehenden Bestimmungen im
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Wiederverlautbarung dem Rechts-
bestand angehört haben und daß daher die Landeoregierung ihre
Befugnis gemäß § 2 des Landeswiederverlautbarungsgesetzes, LGBl.
NI'. 20/1948 (§§ 2 und 9 Wiederverlautbarungsgesetz des Bundes),
nicht überschritten hat.

Der Antrag der Bundesregierung war daher abzuweisen.

5416
Gewerbeordnung; keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen
§ 25, § 32 oder § 143 Abs. 1; denkmögliche Anwendung dieser
Bestimmungen. Verfügungen der Gewerbebehörde im Zusammen-
hang mit der Aufstellung neuer Maschinen in einem gewerbe-
behördlich genehmigten Betriebe gehören dem Bereiche des
öffentlichen Rechtes an. Keine Verletzung des Rechtes auf das
Verfahren vor dem gesetzlichen Richter, des Eigentumsrechtes

oder der Erwerbsausübungsfreiheit
Erk. v. 6. Dezember 1966, B 97/66

Die Beschwerde wird abgewiesen und an den Verwaltungsgerichtshof
abgetreten.

Entscheidungsgründe :
1. Der Beschwerdeführer erachtet sich in seinem verfassungs-

gesetzlich gewährleisteten Recht auf ein Verfahren vor dem gesetz-
lichen Richter verletzt. Dieses Recht wird nach der ständigen Recht-
sprechung des Verfassungsgerichtshofes durch den Bescheid einer
Verwaltungsbehörde verletzt, wenn sie bei der Erlassung des Beschei-
des eine Zuständigkeit in Anspruch nimmt, die ihr nach dem Gesetze
nicht zukommt, oder wenn sie in gesetzwidriger Weise ihre Zuständigkeit
ablehnt.

Keiner dieser Fälle liegt hier vor. Die Zuständigkeit des Bundes-
ministers für Handel und Wiederaufbau zur Erlassung des ange-
fochtenen Bescheides ergibt sich aus § 143 Abs. 1 GewO.


